
Früherkennungsuntersuchungen für Frauen 
(Gesundheitsuntersuchung/Krebsvorsorge) 
 
Früherkennungsuntersuchungen haben das Ziel, Krankheiten schon früh zu entdecken. 
Nachstehende Früherkennungsuntersuchungen für Frauen werden von der Heilfürsorge übernom-
men: 
 
Alter Untersuchung Inhalt und Intervall 
ab 18 Gesundheitsuntersuchung: 

Früherkennung z.B. von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Dia-
betes 
 
 

Einmalig von 18 – 35 Jahren: 
• Anamnese (Erhebung der medizinischen 

Vorgeschichte der Patientin) 
• körperliche Untersuchung 
• Kontrolle der Blutfettwerte und des Blut-

zuckers 
• Kontrolle des Urins 
• Überprüfung Impfstatus 
• Beratung zum Untersuchungstermin 

ab 35 Alle 3 Jahre: 
• Anamnese (Erhebung der medizinischen 

Vorgeschichte der Patientin) 
• Körperliche Untersuchung 
• Kontrolle der Blutfettwerte und des Blut-

zuckers 
• Kontrolle des Urins 
• Überprüfung Impfstatus 
• Beratung zum Untersuchungsergebnis 

 
Einmalig ab 35: 

• Screening auf Hepatitis-B- und C-Virus-
infektion 
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Zusätz-
lich ab 30 
 

Krebsfrüherkennungs-Richtli-
nie: 
 
Früherkennung Gebärmutter-
halskrebs und Krebserkrankun-
gen der Geschlechtsorgane 
 
 
 
Früherkennung Brustkrebs 
 

 
 
 
Jährlich: 

• Anamnese 
• Untersuchung der Geschlechtsorgane 
• Befund und Beratung zum Untersu-

chungsergebnis 
 
Jährlich: 
Abtasten der Brust und der örtlichen Lymphkno-
ten (Achselhöhlen) 

 
 
 
20 – 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisierte Krebsfrüherken-
nungs-Richtlinie: 
 
Früherkennung Gebärmutter-
halskrebs und Krebserkrankun-
gen der Geschlechtsorgane 
 

 
 
 
Jährlich: 

• Anamnese (inklusive HPV-Impfstatus) 
• Untersuchung der Geschlechtsorgane 
• Gewebeabstrich vom Muttermund und 

aus dem Gebärmutterhalskanal (PAP-
Abstrich) 

• Befund und Beratung zum Untersu-
chungsergebnis 

 
 
 



ab 35 Im Abstand von 3 Kalenderjahren: 
• Anamnese (inklusive HPV-Impfstatus) 
• Untersuchung der Geschlechtsorgane 
• Befund und Beratung zum Untersu-

chungsergebnis 
• Kombinationstest (PAP-Abstrich und Ab-

strich auf HPV) 
 Wichtiger Hinweis: 

Wird eine klinische Untersu-
chung nach der organisierten 
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 
in Anspruch genommen, besteht 
in dem Kalenderjahr, in dem die 
Untersuchung erfolgte, kein An-
spruch auf die normale Krebs-
früherkennungsuntersuchung. 

 
Die regelmäßig von den gesetzlichen Kranken-
kassen zu tätigenden Einladungen finden für die 
Heilfürsorge keine Anwendung! 

ab 50 Früherkennung Brustkrebs-
Mammographie-Screening 

Alle 2 Jahre bis zum Ende des 75. Lebensjah-
res (bzw. Eintritt in den Ruhestand): 
(Einladung per Post durch Zentrale Stelle): 

• Gezielte Anamnese 
• Röntgen-Untersuchung der Brust 
• Information über das Untersuchungser-

gebnis 
ab 35 Früherkennung Hautkrebs Alle 2 Jahre: 

• Anamnese 
• Untersuchung der gesamten Haut (auch 

z.B. Achselhöhlen oder Kniekehle); 
• Beratung zum Untersuchungsergebnis 

Keine Leistung: 
• Foto-Dokumentation 

ab 50 Früherkennung Darmkrebs – 
Darmkrebs-Screening 

2 Darmspiegelungen im Abstand von mindes-
tens 10 Jahren 
oder 
wahlweise alle 2 Jahre Test auf okkultes Blut im 
Stuhl 

ab 50 Früherkennung Lungenkrebs 
 
Voraussetzung:  
Zigarettenkonsum 

• mit einer Dauer von min-
destens 25 Jahren, wobei 
die Jahre vor einer vollstän-
digen Unterbrechung des 
Rauchens und die Jahre 
der vollständigen Unterbre-
chung selbst nur mitgezählt 
werden, wenn die Unterbre-
chung weniger als zehn 
Jahre beträgt, und  

• von mindestens 15 Pa-
ckungsjahren 

Alle 12 Monate bzw. bei kontrollbedürftigem Be-
fund vor Ablauf der 12 Monate:  

• Anamnese und Erstellung eines Berichts 
(Vorliegen des Zigarettenkonsums und 
des medizinischen Eignungsprofils) 

• Information 
• Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzun-

gen und rechtfertigenden Indikationsstel-
lung  

• Aufklärung und Erstellung der Computer-
tomographieaufnahme mittels Niedrigdo-
sis-Computertomographie 

• Befundung der Computertomographie-
aufnahmen 
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